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Auch würde dieses bescheidene Volumen die Verwirklichung der schweizerischen

Absicht nicht gewährleisten, möglichst regelmäßig jährliche Gesamtleistungen

von 1% des BSP zu erreichen. Nach den schweizerischen Gegenleistungen
in den Jahren 1969 und 1970 zu schließen, müßte die öffentliche Hilfe

inskünftig über 3 % des BSP (1970 betrug sie erst 14 °/o) angehoben werden, wenn
das erklärte Gesamtziel regelmäßig erreicht werden soll.

Schließlich erinnert Botschafter Martin daran, daß der Ausschuß die
Absicht der Schweiz begrüßt habe, ihre Leistungen zu relativen Vorzugsbedingungen

anhand des neuen Rahmenkredites für Finanzhilfe zu erteilen und im Prinzip

auch darauf zu verzichten, sie an den Kauf von schweizerischen Gütern zu
binden. gk

Fürsorgeleistungen an Auslandschweizer

Der Bundesrat hat das Justiz- und Polizeidepartement ermächtigt, das Vemehm-
lassungsverfahren zu einem Bundesgesetz über Fürsorgeleistungen an Ausland-
Schweizer einzuleiten. Die Gesetzesvorlage stützt sich auf Artikel 45u< BV,
wonach der Bund ermächtigt ist, in Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse
der Auslandschweizer die zur Regelung ihrer Rechte und Pflichten erforderlichen

Bestimmungen, unter anderem auch über die Unterstützung, zu erlassen.
Der Vorentwurf sieht vor, daß der Bund — mit gewissen Einschränkungen —
die Fürsorge fürAuslandschweizer übernehmen soll. Die Neuordnung bezweckt,
die bei der Unterstützung zu Lasten der Kantone und Gemeinden bisher
aufgetretenen und immer wieder beanstandeten Ungleichheiten in der Behandlung

notleidender Auslandschweizer zu vermeiden und eine raschere Erledigung

der Hilfegesuche zu gewährleisten.
Der Gesetzesentwurf wurde durch eine Expertenkommision unter dem Vorsitz

von Dr. O. Schürch, Direktor der Polizeiabteilung, ausgearbeitet. Der
Bundesrat wird zu den Vorschlägen Stellung nehmen, sobald die Ergebnisse des Ver-
nehmlassungsverfahrens vorliegen. SDA
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Seit 1928 besteht ein besonderes Tuberkulose-Gesetz und seit 1962 ein Rheuma-
Gesetz, basierend auf Artikel 69 BV. Neuerdings wird der Erlaß eines Psychose-
Gesetzes postuliert, um den vielen psychisch Kranken Hilfe zu bieten. Mit
gleichem Recht könnte auch ein besonderes Krebs-Gesetz, ein Bundesgesetz für
Diabetes oder Kreislaufkrankheiten usw. gefordert werden. — Um eine weitere
Zersplitterung zu vermeiden und um die notwendige Koordination unter den
verschiedenen Fürsorge-Organisationen sicherzustellen, sollte anstelle von
separaten Gesetzen für jede einzelne Krankheit ein generelles Gesundheitsgesetz
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geschaffen werden für alle langdauernden und chronischen Krankheiten,
insbesondere für solche, die schwere soziale Auswirkungen nach sich ziehen, wie
Diabetes, Haltungsschäden, Krebs, Kreislauferkrankungen, multiple Sklerose,
Nierenleiden, Psychosen, Rheuma, Tuberkulose, Betäubungs- und Suchtmittelfolgen

usw.
Mit einem solchen umfassenden Gesundheitsgesetz soll der Bund in

Zusammenarbeit mit den Kantonen und den privaten, Organisationen die Maßnahmen

fördern, die der Erforschung, Verhütung und Behandlung dieser Krankheiten

sowie der fürsorgerisehen Beratung und Betreuung der betroffenen
Patienten dienen.

Der Bundesrat wird eingeladen, Bericht und Antrag zu unterbreiten
finden Erlaß eines Gesetzes für langdauernde und chronische Krankheiten.

44 Mitunterzeichner: Akeret, Aider, Augsburger, Bächtold (Bern), Baumann,
Blunschy, Bretscher, Cantieni, Cavelty, Etter, Eischer (Weinfelden), Flubacher,
Fontanet, Freiburghaus, Gehler, Gerwig, Grass, Grolimund, Gugerli, Gut,
Hofmann, Keller, Ketterer, Marthaler, Müller (Luzern), Müller (Baisthal), Prim-
borgne, Rasser, Roth, Sauser, Schalcher, Schlumpf, Schnyder, Schürmann, Schütz,
Schwendinger, Tanner (Thurgau), Teuscher, Lichtenhagen, Ueltschi, Vollen-
weider, Vontobel, Weber (Arbon), Zwygart.

Krankenversicherung für Rentner in der Waadt

Als erster Kanton der Schweiz wird die Waadt am 1. April die Kranken- und
Unfallversicherung für Personen im Aller von über 60 Jahren ohne jegliche
medizinische Vorbehalte einführen. Für Rentner mit kleinen Einkommen wird
die Versicherung obligatorisch sein, wobei der Staat die Prämien, je nach
Einkommen, ganz oder teilweise übernimmt. Für Kanton und Bund bedeutet die
Versicherung jährliche Mehrausgaben von zehn Millionen Franken.

Wie Staatsrat Pierre Aubert an einer Pressekonferenz weiter bekanntgab,
stand die Kranken- und Unfallversicherung bisher nur den noch nicht 60jähri-
gen Personen offen. Von den 92000 im Rentenalter siehenden Waadtländern
seien mehr als die Hälfte nicht gegen Krankheit und Unfall versichert. Die
individuelle Vorsorge biete jedoch nicht genügend Sicherheit. SDA

Mehr ausgebildete Lehrkräfte für geistig
behinderte Kinder!
Die 3. Plenarversammlung der Schweizerischen Kommission für Probleme der
geistigen Behinderung, welche Ende November in Bern durchgeführt wurde,
widmete sich hauptsächlich dem dringenden Nachwuchsproblem von Lehr-
und Erziehungskräften für geistig behinderte Kinder. Jetzt, wo der Nachholbedarf

an geeigneten Schulungs- und Förderungsstätten sich langsam zu decken
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